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1. HINTERGRUND DES VORSCHLAGS 

Einheitliche technische Vorschriften (ETV) werden in Übereinstimmung mit Anhang F zum Überein-

kommen (APTU) angenommen. In dem für den Zweck der APTU und des Anhangs G zum Überein-

kommen (ATMF) nötigen Ausmaß wird zwischen den ETV und den Vorschriften der Europäischen Uni-

on Äquivalenz hergestellt.  

Die ETV GEN-A legt die grundlegenden Anforderungen fest, auf die in den ATMF verwiesen wird.   

Die derzeit geltende ETV GEN-A 2015 ist äquivalent zu den EU-Vorschriften aus Anhang III der Richt-

linie 2008/57/EG vom 17. Juni 2008, geändert durch die Richtlinie 2013/9/EU vom 11. März 2013, geän-

dert durch die Richtlinie der Kommission 2014/38/EU.  

Diese EU-Vorschriften wurden außer Kraft gesetzt und durch Anhang III der Richtlinie (EU) 2016/797 

vom 11. Mai 2016 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union ersetzt. 

Zur Aufrechterhaltung der Äquivalenz zwischen den COTIF- und den EU-Vorschriften sollte die ETV 

GEN-A 2015 geändert werden. Die erforderlichen Änderungen im Vergleich zur ETV GEN-A 2015 sind 

in dem zur Beschlussfassung eingereichten Dokument TECH-16043-CTE10-5.2a kenntlich gemacht. 

Wie bei der 31. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe Technik (WG TECH) angekündigt, schlägt das Sek-

retariat der OTIF vor, die ETV GEN-A durch Annahme einer neuen Fassung der ETV GEN-A und Au-

ßerkraftsetzung der derzeitigen Fassung der ETV GEN-A 2015 zu ändern. Die neue Fassung der ETV 

würde so die alte Fassung ersetzen. 

2. GRUNDLAGE DES BESCHLUSSES 

In Übereinstimmung mit Artikel 20 § 1 b) COTIF und den Artikeln 6 und 8a APTU ist der CTE befugt, 

die Annahme einer ETV oder einer Vorschrift zur Änderung einer ETV zu beschließen.  

In Übereinstimmung mit Artikel 8 § 8 APTU kann der CTE ETV annehmen, die sich nicht auf Teilsyste-

me beziehen, wie etwa allgemeine Bestimmungen, grundlegende Anforderungen oder Bewertungsmodu-

le.  

3. VERFAHREN NACH DEM BESCHLUSS  

1. Im Anschluss an den Beschluss des CTE zur Änderung der ETV GEN-A wird der Generalsekre-

tär gemäß Artikel 35 § 1 COTIF den Mitgliedstaaten den Beschluss mitteilen. Er tut dies in Form 

eines Rundschreibens. 

2. Mit dieser Mitteilung wird das Inkrafttretensverfahren der Änderung formell eingeleitet. Die Be-

dingungen dafür, dass die Änderungen nach ihrer Mitteilung in Kraft treten können, sind in Arti-

kel 35 §§ 3 und 4 COTIF festgelegt. Die Änderung dieser ETV tritt am ersten Tag des sechsten 

Monats nach dem Monat der Mitteilung in Kraft. 

3. Gemäß Artikel 8 §§ 1 und 3 APTU muss eine ETV mindestens einen Monat vor ihrem Inkrafttre-

ten auf der Website der Organisation veröffentlicht werden. Das Inkrafttretensdatum ist ebenfalls 

auf der Website anzugeben.  

4. Die ETV wird in ihrer endgültigen Fassung, d. h. ohne sichtbar gemachte Änderungen im Ver-

gleich zur vorherigen Fassung, veröffentlicht werden. 

5. Obwohl es im Übereinkommen nicht explizit gefordert ist, wird das Sekretariat sicherstellen, dass 

nach Inkrafttreten der geänderten Fassung die vorherige Fassung (ETV GEN-A 2015) auf der 

Website weiterhin zugänglich bleibt, da dies z. B. für die Rückverfolgbarkeit nützlich sein kann. 
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4. BESCHLUSSVORSCHLÄGE  

Der Fachausschuss für technische Fragen fasst folgende Beschlüsse: 

1. Die ETV GEN-A wird entsprechend den in Dokument TECH-16043-CTE10-5.2a kenntlich ge-

machten Änderungen geändert. 

2. Die geänderte ETV GEN-A ersetzt die ETV GEN-A 2015, welche mit dem Inkrafttretensdatum 

der Änderungen, die Gegenstand dieses Beschlusses sind, außer Kraft gesetzt wird. 

 

* * * * * 


